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Ingenieur- und Architekten-Verein.

Die Reinigung der städtischen Schmutzwässer.
Von H. Schleich, Ingenieur.

Die Ableitung der städtischen Abwässer und Fabriks-
effluvien in die öffentlichen Wasserläufe verursachte den
Anwohnern derselben im Verlaufe der Zeit solche
Unzuträglichkeiten und sanitarische Gefahren, dass die Behörden

der meisten Kulturstaaten seit einigen Decennien zu der
Frage der Flussverunreinigung Stellung nehmen müssten
und bezügliche Gesetze erliessen. Die Uebelstände machten
sich namentlich innerhalb der städtischen Weichbilde fühlbar

und erweckten besonders in denjenigen Fällen hygiei-
nische Bedenken, wo ausser den Schmutzwässern noch
Excrementalstoffe eingeleitet wurden oder wo. die gewöhnliche

Wassermenge der Recipienten im Verhältnis zu der
Quantität der Abwässer zu klein war, um letztere wirksam
verdünnen zu können.

Infolge der hoch entwickelten Industrie und dem
rapiden W.achstum der Städte in England hatte dort die
Verunreinigung der Flüsse zuerst einen sehr hohen Grad
erreicht weil dieselben einerseits keine bedeutenden
Wassermengen abführen, anderseits durch die Abgänge einer
grossen Anzahl von Fabriken so verunreinigt wurden, dass
der Fischbestand vollständig vernichtet und jede Benützung
des Wassers verunmöglicht wurde. Bei Städten, welche
nahe am Meere gelegen sind, wie London, Glasgow, Liverpool

u. a. kam noch der weitere Uebelstand hinzu, dass
die den Flüssen übergebenen Abfallstoffe durch die
Wirkung der Flut vor ihrer Ankunft im .Meer wieder
rückwärts bewegt wurden und somit längere Zeit verging, bis
sie dort angelangt waren. Es wurde deshalb schon im
Jahre 1865 eine Kommission (Rivers pollution commission)
mit der Untersuchung dieser Zustände und Angabe der
Mittel zu deren Abhülfe beauftragt. Ein direkter
Kausalzusammenhang zwischen den Flussverunreinigungen und
den Morbilitätsverhältnissen der Uferbewohner konnte zwar
statistisch nicht nachgewiesen werden, weil hier noch
andere gewichtige Faktoren einwirken. Dessenungeachtet
wurden in den Jahren 1876 und 1886 Gesetze erlassen,"
nach welchen keine Abwässer in die Flüsse eingeleitet
werden durften, welche mehr als eine gewisse Menge von
suspendierten und gelösten Stoffen enthielten. ' Nach dem
Gesetze von 1876 sollten u. a. in einem Liter höchstens
30 mg suspendierte unorganische und 10 mg suspendierte
organische Stoffe enthalten sein. Das. spätere Gesetz von
1886 machte einen Unterschied, ob das Flusswasser für
Wasserversorgungen von Städten und Dörfern verwendet
wurde oder nicht und wurden in letzterm Falle weniger
onerose Bedingungen aufgestellt.

In Frankreich bestehen ebenfalls legislatorische
Bestimmungen über die Einführung der Fabrikabwässer in
die Flüsse, von denen namentlich die Seine unterhalb
Paris vor der Einrichtung der Rieselfelder in Gennevilliers
stark verunreinigt war (3 ms Schmutzwasser auf 45 ms

Niederwassermenge pro Sekunde). Auch in Deutschland
wurde die Einleitung von Sclpnutzwassern in Städten mit
Schwemmkanalisation, wie z. B. in Frankfurt a. M., grösstenteils

untersagt, obgleich die deutschen Flüsse, an welchen
die grössern Städte liegen, im allgemeinen grössere Wassermengen

abführen als die englischen Gewässer. In einigen
deutschen Bundesstaaten, wie Preussen, Baden und Sachsen
wurden bezügliche Verordnungen erlassen.

In der Schweiz, wurde behufs Regelung dieser Materie
ein Gesetz aufgestellt (Vollziehungsverordnung des Bundesrates

zum Art. 12 des Bundesgesetzes' über die Fischerei,

betreffend Verunreinigung der Gewässer, 13. Juli 1886). in
welchem der Gehalt an Substanzen, welche die Abwässer
mit sich führen dürfen, präcisiert ist. Für den Kanton
Zürich ist im speciellen das Gesetz vom 14. April 1872
betreffend die Benützung der Gewässer und das Wasserbauwesen,

sowie eine Verordnung über die Reinhaltung der
Gewässer, datiert vom 1. ]uni 1881 massgebend. Nach
letzterer ist es unzulässig, in die Wasserläufe Stoffe von
solcher Beschaffenheit und Menge einzuwerfen oder ein-
fiiessen zu lassen, dass dadurch sanitarische Gefahren
entstehen könnten. Fabrikabgänge oder andere schädliche
Stoffe müssen vor dem Einlaufe in öffentliche Gewässer
gereinigt oder so verdünnt werden, dass sie nicht mehr
schädlich wirken können. Die Vorrichtungen für die
Reinigung und Einleitung solcher Stoffe in die Gewässer
stehen, unter Kontrolle der Sanitätspolizeibehörden und
deren Organe (Gesundheitskommissionen), welche auch
befugt sind, die Abänderung ungenügender Anlagen zu
verlangen, eventuell auf dem Wege der Exekution, auf Kosten
der Inhaber, auszuführen. In Vollziehung dieser
Verordnung hat die Sanitätsdirektion behufs Prüfung der
Einwirkung von Fabrikabgängen etc. auf die Beschaffenheit
des Wassers, gestützt auf Expertengutachten, folgende
Ansätze als zur Zeit massgebend erklärt. Es soll — von der
Eintrittsstelle aus gemessen —, in einer Entfernung von
50 ~m bei fliessenden, von 100 m bei stehenden Wassern,
wo Und wann immer die Probe genommen werde, in einer
Million Gewichtsteilen Wasser nicht mehr enthalten sein als :

a) soviel gelöste oder suspendierte organische Substanz,
dass dieselbe 60 Gewichtsteile Kaliumpermanganat
(übermangansaures Kali) reduciert,

b) ein Gewichtsteil Stickstoff in löslicher organischer
Verbindung,

c) zwei Gewichtsteile eines der Gesundheit nachteiligen
Metalles, wie Blei, Kupfer u. s. w. als lösliche
Verbindung,

d) 0,05 Gewichtsteile Arsen (als Element berechnet) in
irgend einer Form,

e) ein Gewichtsteil sog. aktives Chlor (beim Ansäuern
• mit Schwefelsäure frei werdend),

f) ein Gewichtsteil Schwefel in der Form von
Schwefelwasserstoff oder als lösliches-oder durch Kohlensäure

\ zersetzbares Sulfid,
g) soviel freie Säure, dass zu deren Neutralisierung nicht

mehr als 10000 cms Normalalkali nötig sind (auf
1 / Wasser 10 cms .Normalalkali),

h) soviel Alkali, als durch 10000 cms Normalsäure
neutralisiert wird (auf 1 / Wasser 10 cm3 Normalsäure),

i) soviel färbende Substanz,- dass das Wasser in einer
Schicht von 10 cm Tiefe in ein weisses Gefäss
gebracht, bei Tageslicht eine bestimmte Farbe nicht
mehr zeigt.
Durch neuere, eingehende Untersuchungen hat sich

gezeigt, dass einigen durch Schmutzwasser verunreinigten
Flüssen die Eigenschaft der sog. Selbstreinigung zukömmt,
welche darin besteht, dass der im Wasser aufgelöste
Sauerstoff an die Fäulnisprodukte abgegeben wird und
dieselben dadurch, meistens unter Mitwirkung von Mikroben,
in unorganische Stoffe verwandelt werden (Oxydation,
Mineralisierung). Eine Selbstreinigung durch Oxydationsvorgänge

wird namentlich hervorgerufen durch Ueber-
führung des Ammoniaks in salpetrige bezw. Salpetersäure
und befördert durch grosse Wassergeschwindigkeiten und
Wassermengen, sowie den Einbau von Ueberfallwehren.
Bei den englischen Flüssen konnte ein solcher Prozess nicht
nachgewiesen werden, dagegen an der Elbe, Oder, Isar etc.,
wo die mittlere Wassergeschwindigkeit 0,7 — 1 in beträgt.
Die Verunreinigung der Oder unterhalb Breslau, wo das
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